
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex  
Gemeinsame Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der CompuGroup Medical AG gemäß § 161 
Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance Kodex:  

Die CompuGroup Medical AG hat seit der letzten Entsprechenserklärung im September 2012 den Empfehlun-
gen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ (Kodex) in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit den im Sep-
tember 2012 zugänglich gemachten Ausnahmen entsprochen. 

Zukünftig wird die CompuGroup Medical AG den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in 
der aktuellen Fassung vom 13. Mai 2013 mit folgenden Ausnahmen entsprechen: 

Ziffer 4.1.5 des Kodex: 
Entsprechend Ziffer 4.1.5 des Kodex soll der Vorstand der Gesellschaft bei der Besetzung von Führungskräften 
auf Vielfalt und eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben. Der Vorstand wird bei der Beset-
zung von Führungspositionen auf Vielfalt im Hinblick auf die Internationalität der Gesellschaft achten und 
männliche und weibliche Kandidaten nach den gleichen Kriterien evaluieren. 

Ziffer 4.2.3 des Kodex: 
Entsprechend Ziffer 4.2.3 des Kodex soll die Vergütung des Vorstands der Gesellschaft insgesamt, und hinsicht-
lich der variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen. Der mit dem Vorstandsvorsitzen-
den im Dezember 2013 abgeschlossene Vertrag sieht eine solche Begrenzung nicht vor. 

Ziffer 5.1.2 des Kodex: 
Entsprechend Ziffer 5.1.2 des Kodex soll eine Altersgrenze für die Vorstandsmitglieder festgelegt werden. Die-
ser Empfehlung wird nicht entsprochen, da die Gesellschaft eine starre Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 
nicht für sachgerecht hält. Die Gesellschaft möchte bei der Auswahl von Kandidaten diesen Aspekt individuell 
beurteilen und dabei Kompetenz und Leistungsfähigkeit im Einzelfall abwägen. Der Aufsichtsrat wird bei der 
Zusammensetzung des Vorstands auf Vielfalt im Hinblick auf die Internationalität der Gesellschaft achten und 
männliche und weibliche Kandidaten nach den gleichen Kriterien evaluieren. 

Ziffer 5.2 des Kodex: 
Die Gesellschaft weicht von der Empfehlung gemäß Ziffer 5.2 des Kodex ab, dass der Aufsichtsratsvorsitzende 
nicht zugleich Vorsitzender des Prüfungsausschusses sein soll, da der Aufsichtsratsvorsitzende über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollver-
fahren verfügt und er vom Aufsichtsrat zudem als unabhängig angesehen wird. 

Ziffer 5.3.3 des Kodex: 
Nach Ziffer 5.3.3 des Kodex soll der Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptver-
sammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. Dieser Empfehlung wird nicht entsprochen. Die Bildung eines 
separaten Nominierungsausschusses ist nicht vorgesehen, da der gesamte Aufsichtsrat die Pflichten der Vorbe-
reitung von Wahlvorschlägen in enger Zusammenarbeit mit den größten Anteilseignern wahrnimmt. 

Ziffer 5.4.1 des Kodex: 
Entsprechend Ziffer 5.4.1 des Kodex soll eine Altersgrenze für die Aufsichtsratsmitglieder festgelegt werden. 
Dieser Empfehlung wird nicht entsprochen, da die Gesellschaft eine starre Altersgrenze für Aufsichtsratsmit-
glieder nicht für sachgerecht hält. Die Gesellschaft möchte bei der Auswahl von Kandidaten diesen Aspekt indi-
viduell beurteilen und dabei Kompetenz und Leistungsfähigkeit im Einzelfall abwägen. 

Die Gesellschaft wird bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats in erster Linie die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachliche Erfahrungen von möglichen Wahlvorschlägen berücksichtigen. 

Der Aufsichtsrat wird auch keine abstrakten fixen Ziele für seine künftige Zusammensetzung festlegen, die bei 
den Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zu berücksichtigen wären, um im Einzelfall 
flexibel über die Eignung von möglichen Kandidatenvorschlägen entscheiden zu können. 

Ziffer 5.4.6 des Kodex: 
Die Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat der CompuGroup Medical AG sieht im Wesentlichen eine einheit-
liche feste Vergütung vor. Von allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird erwartet, dass sie ihre Tätigkeit mit 
einem Höchstmaß an Engagement und Leistungsbereitschaft sowie mit Blick auf den langfristigen Unterneh-



menserfolg ausüben. Bislang erhält lediglich der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine um 50% höhere Vergütung 
da der mit dem Vorsitz verbundene Tätigkeitsumfang deutlich höher ist, als der Umfang der anderen Mitglie-
der, inkl. des stellvertretenden Vorsitzenden und der Ausschussmitglieder. 

Ziffer 7.1.2 des Kodex: 
Die Gesellschaft weicht bei der Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 3. Quartal 2013 von der Empfeh-
lung ab, den Zwischenbericht innerhalb von 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich zu 
machen. Traditionell veröffentlicht die Gesellschaft den Zwischenbericht zum 3. Quartal eines Geschäftsjahrs 
im Rahmen der Medica, einer jährlich stattfindenden Fachmesse für Medizin. Daher ist die Veröffentlichung 
dieses Zwischenberichts für den 20. November 2013 vorgesehen. 

 

Koblenz, im September 2013 

 

 

 

Prof. Dr. Klaus Steffens    Frank Gotthardt 

Aufsichtsratsvorsitzender    Vorstandsvorsitzender 


